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Von:
Gesendet: Sonntag, 2. Oktober 2022 14:54
An: @bmuv.bund.de
Cc: Niehaus, Gerrit;   ; 

; ; ;  

Betreff: AW: EILT - Frist HEUTE 18 Uhr - Ressortabstimmung Einsatzreserve 
Kernkraftwerke

Anlagen: 221002_RessortA_GesetzE_Einsatzreserve KKW.docx; 221002
_RessortA_GesetzE_Einsatzreserve KKW_ÄM.pdf

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Lieb , 
 
anbei erhalten Sie z.K. den aktuellen Zwischenstand des Entwurfs als Lesefassung und zur Nachverfolgbarkeit im 
Änderungsmodus. Wir werden voraussichtlich heute Abend eine neue Fassung – auch unter Berücksichtigung Ihrer 
untenstehenden Rückmeldung -  zirkulieren. 
 
Viele Grüße 

  
 
 
 

Von: @bmuv.bund.de < @bmuv.bund.de>  
Gesendet: Sonntag, 2. Oktober 2022 11:45 
An:  < @bmwk.bund.de> 
Cc: Niehaus, Gerrit <Gerrit.Niehaus@bmuv.bund.de>;  < @bmuv.bund.de>;  

 < @bmuv.bund.de>;  < @bmuv.bund.de>; 
 < @bmuv.bund.de>;  < @bmuv.bund.de>; 

 < @bmwk.bund.de>;  
< @bmwk.bund.de> 
Betreff: AW: EILT - Frist HEUTE 18 Uhr - Ressortabstimmung Einsatzreserve Kernkraftwerke 
 
Lieb , 
nach Erörterung mit der Kollegin und den Kollegen schlagen wir folgenden Wortlaut vor:  
 
„Auf Kernkraftreserveanlagen nach § 50k des Energiewirtschaftsgesetzes findet §19a Absatz 1 keine Anwendung.“ 
 
Damit wird der Regelungszweck, den der Verweis auf eine ausgedehnte Geltung der Ausnahme aus §19a Absatz 2 
erreichen soll, bereits innerhalb des §7 Absatz 1e (neu) erreicht, ohne dass sich eine (erneute) EU-rechtliche Prüfung 
auf §19a erstrecken müsste. 
 
Eine Rechts(folgen)verweisung auf §19a Absatz 2 AtG wollen wir vermeiden.  
 
Dem Einwand, eine periodische Sicherheitsüberprüfung sei EU-rechtlich alle 10 Jahre notwendig, wird ohnehin nur 
durch das Argument zu begegnen sein, dass die Regelung auf eine energiewirtschaftliche Notlage durch die 
russische Aggression gegenüber der Ukraine und deren Folgen reagiert und in der vorgesehenen, weiteren 
Leistungsbetriebszeit von wenigen Wochen eine solche periodische Sicherheitsüberprüfung objektiv unmöglich ist.  
Dies wird auch in der Gesetzesbegründung bereits ausgeführt. 
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Beste Grüße 
 

 
 

Von: @bmwk.bund.de < @bmwk.bund.de>  
Gesendet: Sonntag, 2. Oktober 2022 00:35 
An:  < @bmuv.bund.de> 
Cc: Niehaus, Gerrit <Gerrit.Niehaus@bmuv.bund.de>;  < @bmuv.bund.de>;  

 < @bmuv.bund.de>;  < @bmuv.bund.de>; 
 < @bmuv.bund.de>;  < @bmuv.bund.de>; 

@bmwk.bund.de; @bmwk.bund.de 
Betreff: AW: EILT - Frist HEUTE 18 Uhr - Ressortabstimmung Einsatzreserve Kernkraftwerke 
 
Lieb  
  
im Gespräch mit den Betreibern kam ein Vorschlag der Betreiber auf: 
  
„Der Änderungsvorschlag zum AtG schließt die Anwendbarkeit von § 19a AtG 
insgesamt aus. Vor dem Hintergrund der europäischen Verpflichtungen sollte formuliert 
werden: „§ 19a Abs. 2 Satz 1 gilt auch für diese Kernkraftreserveanlagen.““ 
  
Ist das für Sie gangbar? 
  
Für eine Rückmeldung bis Sonntag 15 Uhr wäre ich dankbar. 
 
Vielen Dank und viele Grüße 
 

 
  
  

Von: @bmuv.bund.de < @bmuv.bund.de>  
Gesendet: Freitag, 30. September 2022 17:03 
An:  < @bmwk.bund.de> 
Cc:  < bmwk.bund.de>; Niehaus, Gerrit 
<Gerrit.Niehaus@bmuv.bund.de>;  < @bmuv.bund.de>;  
< @bmuv.bund.de>;  < @bmuv.bund.de>; 

 < @bmuv.bund.de>;  @bmuv.bund.de>; 
 @bmwk.bund.de>;  

< @bmwk.bund.de> 
Betreff: WG: EILT - Frist HEUTE 18 Uhr - Ressortabstimmung Einsatzreserve Kernkraftwerke 
Priorität: Hoch 
  
Lieb , 
beigefügt übersende ich im Rahmen der Ressortabstimmung noch einige wenige Änderungsbitten zu den gegenüber 
dem gestrigen Vorentwurf noch geänderten Passagen. 
  
Diese Hinweise berühren nicht die gefundene politische Einigung. 
  
Beste Grüße 

 
  

Von: @bmwk.bund.de < @bmwk.bund.de>  
Gesendet: Freitag, 30. September 2022 11:31 
An:  < @bmuv.bund.de>; Niehaus, Gerrit <Gerrit.Niehaus@bmuv.bund.de>; 

 < bmuv.bund.de>;  < bmuv.bund.de> 
Cc: @bmwk.bund.de; @bmwk.bund.de; @bmwk.bund.de 
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Betreff: WG: EILT - Frist HEUTE 18 Uhr - Ressortabstimmung Einsatzreserve Kernkraftwerke 
Priorität: Hoch 
  
Lieb , 
  
nachstehend und anbei auch für Sie. Soeben wurde die Ressortabstimmung für die FH zur Einsatzreserve der 
Kernkraftwerke mit Frist bis HEUTE, 30. September 2022, 18.00 Uhr eingeleitet. 
  
Viele Grüße 

 
  
Tel:    
  
  

Von:  < @bmwk.bund.de>  
Gesendet: Freitag, 30. September 2022 10:58 
An: @auswaertiges-amt.de'; ' auswaertiges-amt.de'; ' bmj.bund.de'; 
' bmvg.bund.de'; ' bmvg.bund.de'; ' bmf.bund.de'; ' bmf.bund.de'; 
' bmas.bund.de'; bmas.bund.de; ' bmj.bund.de'; ' bmbf.bund.de'; ' bmz.bund.de'; 
' bmuv.bund.de'; bmuv.bund.de; @bmdv.bund.de; ' bmg.bund.de'; ' bmi.bund.de'; 
' bmi.bund.de'; ' bk.bund.de'; ' bmfsfj.bund.de'; ' bmwsb.bund.de'; 

bmi.bund.de; bmel.bund.de; bmg.bund.de; bmg.bund.de 
Cc: @bmf.bund.de'; @bmf.bund.de'; 
' @bmf.bund.de'; ' @bmf.bund.de'; bmvg.bund.de; 
' @bmf.bund.de'; ' bmas.bund.de'; ' bmel.bund.de'; '

bmj.bund.de'; @bmj.bund.de'; ' bk.bund.de'; 
@bk.bund.de; bmi.bund.de; ' bk.bund.de'; 

' bmdv.bund.de'; ' BMVG.BUND.DE'; ' BMVG.BUND.DE'; 
@bmj.bund.de; bmj.bund.de; @bmj.bund.de; @bmj.bund.de; 

' bmbf.bund.de'; ' bmvi.bund.de'; ' bmi.bund.de'; 
' bmf.bund.de'; @bmdv.bund.de; ' @bmz.bund.de';  <

@bmwk.bund.de>  < @bmwk.bund.de>;  
< bmwk.bund.de>;  < bmwk.bund.de>;  
< bmwk.bund.de>;  < bmwk.bund.de>;  

@bmwk.bund.de>;  < @bmwk.bund.de>;  
@bmwk.bund.de>;  < @bmwk.bund.de>;  

 < @bmwk.bund.de>; @bmel.bund.de;  
@bmwk.bund.de>;  < @bmwk.bund.de>;  

 @bmwk.bund.de> 
Betreff: EILT - Frist HEUTE 18 Uhr - Ressortabstimmung Einsatzreserve Kernkraftwerke 
Priorität: Hoch 
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
  
anliegend übersenden wir Ihnen den Entwurf einer Formulierungshilfe für ein Gesetz zur Schaffung einer befristeten 
Einsatzreserve von Kernkraftwerken durch Änderungen des Atomgesetzes und des Energiewirtschaftsgesetzes.  
  
§ 7 Abs. 1e AtG-neu und § 50k EnWG-neu schaffen die atomrechtlichen bzw. die energiewirtschaftsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Einsatzreserve der Kernkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim 2. Die Bedarfsfeststellung 
für den Einsatz der Kernkraftwerke erfolgt durch Verordnung des BMWK mit Einspruchsmöglichkeit des Bundestages 
spätestens Anfang Dezember. 
  
Wir bitten um Mitzeichnung bzw. um Übersendung Ihrer Anmerkungen zu dem Entwurf bis HEUTE, 30. September 
2022, 18.00 Uhr. Bitte richten Sie Ihre Antwort unbedingt an das Büropostfach  

@bmwk.bund.de). 
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Bei Fragen zu anderen Änderungen können Sie gerne auf  (Durchwahl -  
@bmwk.bund.de) oder auf  (Durchwahl -  @bmwk.bund.de) 

zugehen. 
  
Wichtig: Wir weisen schon jetzt darauf hin, dass – sofern es heute Abend noch strittige Punkte geben sollte – die 
Ressortabstimmung über das Wochenende fortgesetzt wird. Wir bitten dafür Sorge zu tragen, dass Sie ihr E-Mail-
Postfächer regelmäßig überprüfen. Wir bitten insoweit um Verständnis. 
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